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Satzung zur Änderung der Satzung über die Aufwandsentschädigung 
der ehrenamtlichen Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 

 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24.07.2000 (Ges.BL. 
S. 581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert am 17. Dezember 2015 (GBl. 2016, S.1)  
und § 9 des Gesetzes über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
Bürgermeister und der ehrenamtlichen Ortsvorsteherinnen/ Ortsvorsteher in der 
Fassung vom 19.07.1987 (Ges. Bl. S. 281), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.09.2014 (Ges. Bl. S. 434), hat der Gemeinderat der Stadt Rottenburg am Neckar am 
22.03.2016 folgende Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Rottenburg am 
Neckar über die Aufwandsentschädigung der ehrenamtlichen 
Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher vom 13.01.2004, zuletzt geändert am 14.12.2010 
beschlossen. 
 

Artikel I 

Nach § 1 Abs. 2 wird folgender Absatz eingefügt: 

§ 1 Abs. 3 (neu) 

 

(3) Die ehrenamtlichen Ortsvorsteherinnen/die ehrenamtlichen Ortsvorsteher, die 
durch schriftliche Erklärung gegenüber der Oberbürgermeisterin/dem 
Oberbürgermeister glaubhaft machen, dass ihnen erforderliche Aufwendungen 
für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder betreuungsbedürftigen 
Angehörigen während der Ausübung der ehrenamtlichen Tätigkeit entstanden 
sind, erhalten Aufwendungen bis zu einem Höchstbetrag von 52 EUR pro Tag 
erstattet. Erstattungsfähig sind angemessene Kosten für eine geeignete 
Betreuungskraft für die entgeltliche Betreuung von pflege- oder 
betreuungsbedürftigen Angehörigen i.S. von § 20 Abs.5 Verwaltungs-
verfahrensgesetz für Baden-Württemberg. Aufwendungen für die Betreuung 
durch Verwandte im ersten Grad werden nicht erstattet. Die 
Oberbürgermeisterin/der Oberbürgermeister kann von den 
Erstattungsempfängern den Nachweis des Vorliegens der 
Erstattungsvoraussetzungen fordern. 
 

 

 

Artikel II 

 

Die Satzung tritt rückwirkend zum 01.12.2015 in Kraft. 

 

Rottenburg am Neckar, _____________ 

 

 

Stephan Neher 

Oberbürgermeister 
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen 
dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt geltend gemacht worden ist. 

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 


